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zeichnisse von Einkünften, Abgaben, Zehnten, auch Schulden 
eines verstorbenen Abtes, alles mit grosser Sorgfalt bearbeitet. 
Der Band ist gewidmet G. Waitz zum 1. August 1874, wo die 
ersten Bogen bei dem 25jährigen Bestehen der historischen 
Uebungen zu Göttingen überreicht wurden.

Der NA. VII, S. 644 erwähnte Codex diplomaticus 
Salemitanus, von dem unlängst das dritte Heft (—1259) 
mit 4 Siegeltafeln erschien, bildet zugleich den 35. Band 
der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (doch ohne 
die Siegeltafeln).

Den kürzlich erschienenen 2. Band der ‘Regesta archie­
piscopatus Magdeburgensis’ von v. Mülverstedt (1192 
bis 1269) untersucht G. v. Buchwald im Hist. Jahrb. III, 2, 
S. 255—284, ‘als Hülfsmittel der Diplomatik’ zur Feststellung 
der Gebräuche der erzbischöflichen Kanzlei.

‘P. L. Muller, Regesta Hannonensia; lijst van oorkon­
den betreffende Holland en Zeeland 1299—1345 die in het 
Charterboek van van Mieris ontbreken’ (s’Gravenhage 1881, 4) 
bietet eine werthvolle Ergänzung der älteren Sammlung.

Karl Rieger hat im Progr. des Franz-Joseph-Gymn. in 
Wien (1881) u. in bes. Abdruck eine Untersuchung über ‘die 
Immunitätsprivilegien der Kaiser aus dem sächsischen Hause 
für italienische Bisthümer’ veröffentlicht. Auf S. 25 scheinen 
mir die ‘homines ad ecclesie castella confugientes’ nicht ‘fremde 
Geflüchtete’ zu sein, sondern diejenigen, welche bei Kriegsge­
fahr dort Zuflucht zu suchen und zu finden pflegten, vgl. 
Otto’s I. Diplom 222 bei Sickel. — Auf S. 43 ist in Betreff 
des auf Berengars Namen gefälschten Privilegs für Triest über­
sehen, was darüber in meinem ‘Schriftwesen’ S. 263 gesagt 
ist. W. W.

Unter den neueren Erwerbungen des Brittischen Museums 
wird eine Urkunde Konrad II. für Ravenna vom J. 1032 
(Verleihung der Grafschaft Faenza) aufgeführt.

In den Memorie della Academia di scienze, lettere ed 
arti in Modena XX, 1 bespricht Ferrari ein Diplom Königs 
Konrad III. v. J. 1137, das sich im Capitelsarchiv zu Modena 
befindet.

Das diesjährige Osterprogramm des Gymnasiums zu El­
bing bringt unter dem Titel: Sicilianische Untersuchun­
gen I. eine auf selbständiger Durchforschung der Quellen 

 ausschließlich zur  
nich . §53 und §60a–e UrhG




